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waltungswissenschaften gesetzt, auch weit über seine Pensi-
onierung hinaus. Sein wissenschaftliches Engagement schlug 
sich auch in einer beachtlichen akademischen Lehrtätigkeit 
nieder. So war er Honorarprofessor an der Deutschen Uni-
versität für Verwaltungswissenschaften Speyer, ferner hat er 
etliche Jahre an der Universität Potsdam und an der Ècole 
Nationale d‘Administration (ENA) in Paris/Straßburg ge-
lehrt.

Gerhard Banner kann als „Vater des NSM“ angesehen 
werden. Er hat Ende der 1980er-Jahre die damals vor allem 
in einigen angelsächsischen Staaten intensiv geführte De-
batte um „New Public Management“ (NPM) aufgegriffen 

und über Diskussionen, Vorträge 
und Publikationen in die deutsche 
kommunale Praxis getragen, z.B. 
über seinen bahnbrechenden Arti-
kel „Von der Behörde zum Dienst-
leistungsunternehmen“ in der VOP, 
dem mittelbaren Vorgänger von 
V&M. Banner kritisierte vehement 
die „organisierte Unverantwort-
lichkeit“, die er in den kommu-
nalen Strukturen wahrnahm und 
strebte ein stärker „unternehme-
risches“ Verwaltungsmanagement 
in Kommunen an. Er war indes 

kein „NPM-Ideologe“ und war sich der Besonderheiten von 
Kommunalpolitik und -verwaltung bewusst. Dementspre-
chend hat er die radikalen – an Public-Choice-Theorien ori-
entierten – angelsächsischen NPM-Bausteine wenig beachtet 
und sich auf Ansätze zur Schaffung effizienterer und wirk-
samerer Organisations- und Managementstrukturen kon-
zentriert. Obwohl Gerhard Banner die Besonderheiten des 
Politikprozesses aus eigener Erfahrung gut kannte, hat er al-
lerdings wohl dennoch die Spezifika politischer Rationalität 
unterschätzt, die die Wirksamkeit des NSM einschränkten.

Nachdem seit Beginn der 2000er-Jahre erkennbar wur-
de, dass sich Teile des NSM nicht wie geplant verwirklichen 
ließen und die ersten Evaluierungen zeigten, dass die ange-
strebten Wirkungen nicht in vollem Maße eingetreten waren, 
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Gerhard Banner ist am 29. Oktober 2020 im Alter von 
88 Jahren verstorben. Damit haben die Verwaltungswissen-
schaften und das Öffentliche Management in Deutschland 
(und weit darüber hinaus) einen der einflussreichsten Grenz-
gänger zwischen Wissenschaft und Praxis verloren, der über 
Jahrzehnte wie kein Zweiter die kommunale Praxis, aber 
auch die wissenschaftlichen Diskurse im deutschsprachigen 
Raum geprägt hat. Er war ein erfolgreicher Verwaltungsre-
former und zugleich ein auch in der Wissenschaft renom-
mierter und viel beachteter Autor. 

Nach seinem Studium (Jura, VWL, Sprachen) ist Ger-
hard Banner recht bald in die kommunale Praxis eingestie-
gen, zunächst als persönlicher Re-
ferent des Oberbürgermeisters von 
Heidelberg und später in gleicher 
Funktion beim Oberstadtdirektor 
von Essen. Danach sammelte er als 
Beigeordneter der Stadt Duisburg 
Managementerfahrung. Fast 20 Jah-
re lang – von 1976 bis 1995 – war 
Banner Vorstand der Kommunalen 
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-
management (KGSt) in Köln. Vor al-
lem in dieser Zeit hat er die deutsche 
kommunale Verwaltungspraxis sehr 
intensiv geprägt. Neben zahlreichen 
anderen Impulsen, die von ihm und unter seiner Leitung von 
der KGSt ausgingen, hat vor allem seine Initiative zur Ent-
wicklung und Einführung des „Neuen Steuerungsmodells“ 
(NSM) als Kern einer umfassenden Verwaltungsmodernisie-
rung einen kaum zu unterschätzenden Einfluss auf die deut-
sche Kommunalverwaltung gehabt. 2012 erhielt Banner das 
Bundesverdienstkreuz.

Neben seiner Tätigkeit in Kommunalpolitik und -praxis 
war Gerhard Banner von Anfang an mit beeindruckender 
Intensität auch wissenschaftlich tätig, wie sein mehr als 150 
Einträge aufweisendes Schriftenverzeichnis erkennen lässt. Er 
hat in zahlreichen Buch- und Zeitschriften-Beiträgen – teil-
weise auch in englischer und französischer Sprache – rich-
tungsweisende und analytisch fundierte Impulse in den Ver-
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war Gerhard Banner ein bemerkenswert offener und an kri-
tischem Austausch interessierter Gesprächspartner, der sich 
aktiv am Weiterdenken von kommunaler Verwaltungsmo-
dernisierung beteiligte.

Seit den 1970er Jahren hat sich Gerhard Banner an der 
u.a. im „Arbeitskreis lokale Politikforschung“ geführten 
Diskussion über eine wirksame Kommunalverfassung mit 
einflussreichen Beiträgen beteiligt. Diese waren in der ihm 
eigenen kreativen Verknüpfung praktischer Tätigkeit und 
wissenschaftlicher Reflexion von den Erfahrungen und Ein-
sichten geprägt, die er selbst in eigener kommunaler Wirk-
samkeit in Großstädten (zunächst in Baden-Württemberg 
und dann in Nordrhein-Westfalen) gewonnen hatte. Banner 
vertrat u.a. die These, dass das Modell des direkt gewähl-
ten „starken“ Bürgermeisters der Baden-Württembergischen 
Kommunalverfassung den Konzepten anderer Bundeslän-
der, insbesondere der Doppelspitze von Bürgermeister und 
Stadtdirektor in Nordrhein-Westfalen, im Hinblick auf die 
Gestaltungs- und Steuerungsfähigkeit der Kommunalpoli-
tik überlegen sei. Mit seiner „Banner-These“ stieß Gerhard 

Banner eine lebhafte und kontroverse Diskussion über die 
Reformbedürftigkeit der Kommunalverfassungen an. Inzwi-
schen sind direkt gewählte Bürgermeister Standard in allen 
deutschen Kommunalverfassungen.

Jüngere Themen, mit denen sich Gerhard Banner beschäf-
tigte, waren z.B. das Konzept Bürgerkommune, Nachhaltig-
keitsstrategien, kommunales Innovations- und Changema-
nagement sowie Ansätze zur Digitalisierung der Verwaltung.

Gerhard Banner war in den Verwaltungswissenschaften 
sowie im Public Management in Deutschland, aber auch 
etwa in der Schweiz, in Österreich sowie in Großbritannien 
über Jahrzehnte ein allseits anerkannter, hoch geschätzter 
Wissenschaftler mit intensiver Praxis-Erdung. Er war für vie-
le von uns über lange Zeit ein wichtiger und unersetzlicher 
Diskussionspartner. Bis zuletzt war er neugierig auf theoreti-
sche Diskurse und neue empirische Befunde aus der Verwal-
tungs- und Managementforschung. Nun hat er uns verlassen 
und er wird uns allen sehr fehlen.
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